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 Einleitung 

Im Laufe der Geschichte der medizinischen Ethik, vom Hippokratischen Eid bis 
zur heutigen Zeit, haben sich die rechtlichen und ethischen Maßstäbe, welche die 
Beziehung zwischen Arzt und Patient prägen, grundlegend verändert. War diese 
Beziehung früher durch ein ärztliches Fürsorgedenken bestimmt, so hat das Selbst-
bestimmungsrecht des Patienten nunmehr maßgeblich an Bedeutung gewonnen1. 
Ein medizinischer Eingriff darf nur vorgenommen werden, wenn der Patient hierzu 
seine Einwilligung erteilt hat. Eine wirksame Einwilligung setzt voraus, dass der 
Patient einwilligungsfähig ist und vor Erteilung der Einwilligung über den Eingriff 
aufgeklärt worden ist2. Fragestellung dieser Arbeit ist, unter welchen Vorausset-
zungen ein Patient als einwilligungsfähig gilt sowie von wem und anhand welcher 
Maßstäbe die Entscheidung über die Vornahme eines medizinischen Eingriffs an 
einem einwilligungsunfähigen Patienten zu treffen ist. Die Untersuchung kon-
zentriert sich auf einwilligungsunfähige volljährige Patienten, die in der Vergan-
genheit keine Entscheidung bezüglich zukünftiger medizinischer Behandlungen 
getroffen haben. Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung 
werden nicht erörtert. Des Weiteren ist lediglich auf Patienten einzugehen, die dau-
ernd oder über einen längeren Zeitraum einwilligungsunfähig sind. Die Rechtslage 
bei der medizinischen Behandlung von Patienten, die lediglich während eines kur-
zen Zeitraumes einwilligungsunfähig sind, wie im Falle einer vorübergehenden 
Bewusstlosigkeit, wird nicht behandelt. 
Das Dritte Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts, welches am 1. September 
2009 in Kraft getreten ist, gab Anstoß zu einer kritischen Diskussion des erstmals 
gesetzlich normierten Instituts der Patientenverfügung3. Die Entscheidung über die 
Vornahme medizinischer Eingriffe an einwilligungsunfähigen Patienten, die keine 
Vorsorge für den Fall ihrer Einwilligungsunfähigkeit getroffen hatten, trat demge-
genüber in den Hintergrund und bleibt bis heute ein im deutschen Recht wenig be-
achtetes Thema. Zu den aufgeworfenen Fragestellungen findet sich oft nur wenig 
                                                           
1 Tauber, Patient Autonomy, S. 57; Härle, FPR 2007, 47 (47). 
2 §§ 630d, 630e BGB; BGH, Urt. v. 15. 3. 2005, NJW 2005, 1718 (1719); BGH, Urt. v. 7. 11. 2006, NJW-RR 
2007, 310 (310 f.); Spickhoff, Beck’scher Kurzkommentar Medizinrecht, § 630d Rn. 1, § 630e Rn. 1. Für das 
US-amerikanische Recht: Salgo v. Leland, 317 P.2d 170, 181 (1957); Schloendorff v. Society of N.Y. Hosp., 105 
N.E. 92, 93 (1914); Estate of Leach v. Shapiro, 469 N.E.2d 1047, 1051 f. (1984). 
3 Siehe etwa: Holzhauer, FamRZ 2006, 518; May, BtPrax 2007, 149; Hoffmann, BtPrax 2009, 7; Brosey, BtPRax 
2009, 175. 
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Literatur und Rechtsprechung. Der Blick in eine andere Rechtsordnung lohnt des-
wegen. Die Arbeit untersucht die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland 
und den Vereinigten Staaten von Amerika4. Als Grundlage der folgenden Darstel-
lungen wurde die Rechtslage im Bundesstaat Connecticut gewählt. Wie im Com-
mon Law üblich, ist auch auf Rechtsprechung aus anderen US-Bundesstaaten ein-
zugehen. 
Das erste Kapitel der Arbeit widmet sich dem Spannungsverhältnis von ärztlicher 
Fürsorge und Patientenselbstbestimmung. Zunächst werden die für die Arbeit zent-
ralen Begriffe Selbstbestimmung und Autonomie auf der einen sowie Fürsorge, 
Paternalismus und Fremdbestimmung auf der anderen Seite definiert (I). Es folgt 
ein Überblick über die geschichtliche Entwicklung des Arzt-Patienten-
Verhältnisses in Deutschland und den USA (II). Es wird sich zeigen, dass der 
Wandel der Arzt-Patienten-Beziehung und die Stärkung der Patientenautonomie in 
Deutschland und den USA zeitlich oft parallel verliefen und zum Teil auf die glei-
chen Einflüsse zurückzuführen sind. Im zweiten Kapitel wird der rechtliche Schutz 
des Selbstbestimmungsrechts in Deutschland erläutert (I). Sodann folgt die Darstel-
lung der Rechtslage in Connecticut (II). Das dritte Kapitel der Arbeit widmet sich 
der Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Patient in Deutschland (I) und in 
Connecticut (II) als einwilligungsfähig gilt, also rechtswirksam über die Vornahme 
eines medizinischen Eingriffs entscheiden kann. Der in den USA gegenüber 
Deutschland stärker ausgeprägte Austausch zwischen Medizin und Rechtswissen-
schaft hat zur Folge, dass die in den USA für die Bewertung und Prüfung der Ein-
willigungsfähigkeit geltenden Maßstäbe praxisorientierter und für die behandeln-
den Ärzte leichter handhabbar sind. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Ent-
scheidung über die Vornahme eines ärztlichen Eingriffs durch Dritte. Zunächst 
wird die Rechtslage in Deutschland beleuchtet (I), wobei insbesondere die Voraus-
setzungen der Betreuerbestellung und die Kriterien, nach denen der Betreuer seine 
Entscheidung trifft, erläutert werden. Im Anschluss folgt eine Darstellung der 
Rechtslage in Connecticut (II). Im fünften Kapitel werden drei ausgewählte ärztli-
che Eingriffe untersucht, die besonderen Regelungen unterliegen. Es handelt sich 
hierbei um die Organtransplantation (I), die Sterilisation (II) und den Schwanger-

                                                           
4 Die moderne Medizinethik hat ihren Ursprung in den USA (Schöne-Seifert, Medizinethik, S. 14; Marckmann, 
in: Breitsamer (Hrsg.), Autonomie und Stellvertretung, 17 [17]). In den USA werden medizinethische Fragestel-
lungen bereits seit den späten fünfziger Jahren fachbereichsübergreifend diskutiert (Jonsen, History of Medical 
Ethics, S. 115 f.; ders., Birth of Bioethics, S. 142, 149 f.; Stevens, Bioethics, S. 46, 48 f.). Landesweit forschen 
Institute an den Schnittstellen von Rechtswissenschaft, Medizin und Ethik. 1958 wurde das Law-Medicine Re-
search Institute an der Boston University gegründet (Jonsen, Birth of Bioethics, S. 142), 1969 das Institute of 
Ethics, Society and the Life Sciences (bekannt als das Hastings Center), 1971 das Kennedy Institute of Ethics an 
der Georgetown University (Jonsen, History of Medical Ethics, S. 115).  
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schaftsabbruch (III). Zunächst wird die Entscheidung über die Vornahme des Ein-
griffs nach deutschem Recht behandelt. Sodann folgt die Darstellung der Rechtsla-
ge in Connecticut. Es wird festzustellen sein, dass der Betreuer (in Connecticut der 
conservator) bei der Entscheidung über die medizinische Behandlung des einwilli-
gungsunfähigen Patienten in beiden Rechtsordnungen zum einen das Selbstbe-
stimmungsrecht des Patienten verwirklichen, zum anderen den einwilligungsunfä-
higen Patienten vor Schaden schützen soll. Bei dem Ausgleich der sich widerstrei-
tenden Interessen kommen die Rechtsordnungen zu vergleichbaren Ergebnissen, 
und die Entscheidung über die medizinische Behandlung einwilligungsunfähiger 
Patienten wird nach ähnlichen Entscheidungskriterien getroffen. Besonders deut-
lich zeigt sich diese Ähnlichkeit bei den Voraussetzungen für die Sterilisation einer 
einwilligungsunfähigen Patientin. Allein bei der Organtransplantation messen die 
USA der Patientenselbstbestimmung eine wesentlich größere Bedeutung bei als in 
Deutschland, während der Schutz- und Fürsorgegedanke in den Hintergrund tritt. 
Das sechste und letzte Kapitel der Untersuchung enthält eine Zusammenfassung 
der zwischen dem deutschen und dem US-amerikanischen Recht bestehenden we-
sentlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede. 




